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Vorbemerkung 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat den Wissenschafts-

rat im Mai 2004 gebeten, Empfehlungen zur Ressortforschung des Bundes zu erar-

beiten und in diesem Zusammenhang exemplarisch eine Reihe von Instituten zu eva-

luieren. 

In seiner Sitzung vom Oktober 2004 hat der Ausschuss Ressortforschung des Wis-

senschaftsrates beschlossen, das Bewertungsverfahren zum Bundesinstitut für 

Sportwissenschaft (BISp) in der zweiten Jahreshälfte 2005 durchzuführen und eine 

entsprechende Bewertungsgruppe eingesetzt. In dieser Bewertungsgruppe haben 

auch Sachverständige mitgewirkt, die nicht Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. 

Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet. Die Bewertungs-

gruppe hat das BISp am 20. September 2005 besucht und auf der Grundlage dieses 

Besuchs sowie der vom Institut vorgelegten Informationen den vorliegenden Bewer-

tungsbericht vorbereitet. 

Der Ausschuss Ressortforschung des Wissenschaftsrates hat auf der Grundlage 

dieses Bewertungsberichts am 4. September 2006 die wissenschaftspolitische Stel-

lungnahme erarbeitet. 

Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 26. Januar 2007 verabschiedet. 
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A. Kenngrößen 

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) wurde 1970 als nicht rechtsfähige 

Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI) ge-

gründet. Bis zum Jahr 2001 war es in Köln angesiedelt, seither hat es seinen Sitz in 

Bonn. 

Im Haushaltsjahr 2005 verausgabte das BISp rund 5,9 Mio. Euro. Die beiden größten 

Haushaltsposten bildeten die Personalkosten sowie die Ausgaben für die For-

schungsförderung im Umfang von jeweils ca. 1,9 Mio. Euro. Für die Dopinganalytik in 

den Dopingkontrolllaboren Köln und Kreischa, die beide bis Ende 2005 im Haushalt 

des BISp geführt wurden, verausgabte das BISp 2005 Mittel im Umfang von 

0,8 Mio. Euro. Im Jahr 2004 hat das BISp Drittmittel im Umfang von 65.000 Euro ein-

geworben. 

Das BISp verfügte im Jahr 2005 (Stand 01.01.2006) über 30,5 grundfinanzierte Stel-

len, davon 23,5 für wissenschaftliches Personal, davon zwei unbesetzt. Die Stelle 

eines wissenschaftlichen Mitarbeiters1 war befristet besetzt. Drittmittelstellen stehen 

am BISp nicht zur Verfügung. 

B. Aufgaben 

Vorrangige Aufgabe des BISp ist es laut Errichtungserlass vom 17. November 2005:  

„Forschungsvorhaben, die zur Erfüllung der dem Bundesministerium des Innern auf 

dem Gebiet des Sports obliegenden Aufgaben beitragen (Ressortforschung), zu initi-

ieren, zu fördern und zu koordinieren. Das gilt insbesondere für die Bereiche: 

• Spitzensport einschließlich Nachwuchsförderung und Talentsuche unter Einbe-

ziehung von Sportgeräten, (...)  

• Dopinganalytik,  

• Sportstätten, soweit für Zwecke der Normung erforderlich, 

                                            
1  Aus Gründen der Lesbarkeit sind hier und im Folgenden nicht die männliche und weibliche Sprachform nebeneinander 

aufgeführt. Personenbezogene Aussagen, Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen gelten aber stets für Frau-
en und für Männer. 
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• Fragestellungen zur Sportentwicklung, die für die Bundesrepublik als Ganzes von 

Bedeutung sind und durch ein Bundesland allein nicht wirksam gefördert werden 

können.“2  

Darüber hinaus gehören zu den Aufgaben des BISp: 

• die Ermittlung des Forschungsbedarfes, die Bewertung von Forschungsergeb-

nissen und der Transfer dieser Ergebnisse in Zusammenarbeit mit dem Sport, 

• die Mitwirkung an der nationalen und internationalen Normung von Sportgeräten 

und Sportstätten, 

• die fachliche Beratung des BMI, 

• die Dokumentation von Daten zu Forschungsvorhaben und -erkenntnissen zur 

zielgruppenorientierten Informationsversorgung. 

C. Wissenschaftsbasierte Dienstleistungen 

Der Wissenschaftsrat stellt fest, dass das BISp seine zentrale Aufgabe, sportwissen-

schaftliche Forschung zweckgerichtet zu fördern, nicht zufrieden stellend wahrnimmt.  

Es mangelt an einem aktuellen, kohärenten Förderprogramm, das mittel- und länger-

fristige Forschungsperspektiven beschreibt. Eine strukturelle Trennung zwischen be-

ratenden Gremien, die unter Einbeziehung von Vertretern der Sportpraxis und Sport-

politik Forschungsbedarfe identifizieren und die zentralen Themenfelder einer 

zweckgerichteten Forschungsförderung abstecken, und entscheidenden Gremien, 

die auf der Basis einer detaillierten Kenntnis des Forschungsstandes für die Überset-

zung dieser Themenfelder und Forschungsbedarfe in konkrete Forschungsprojekte 

sowie für die Vergabe der Fördermittel zuständig sind, besteht nicht. Dies führt in 

Verbindung mit einem erheblichen Einfluss des Deutschen Olympischen Sportbun-

des auf das Verfahren der Forschungsförderung dazu, dass die Forschungsförde-

rung des BISp in kleinteilige Projekte zerfällt, von denen Antworten auf akute Detail-

fragen erwartet werden. Schwerpunkte der Forschungsförderung sowie eine über-

greifende Perspektive sind nicht erkennbar.  

Wissenschaftliche Qualitätskriterien werden bei den Förderentscheidungen nicht im-

mer hinreichend berücksichtigt. 

                                            
2  § 2 Erlass über das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Neufassung des Errichtungserlasses BISp) vom 17. November 

2005. 
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Es ist nicht akzeptabel, dass in einigen Fachbereichen ein hoher Anteil der verfügba-

ren Forschungsfördermittel an Gremienmitglieder fließt. Im Jahr 2004 wurden För-

dermittel im Rahmen der Auftragsforschung in den Fachbereichen Medizin sowie 

Trainings- und Bewegungslehre zu 50 % bzw. 75 % an aktive Gremienmitglieder des 

BISp vergeben. Auch im Bereich der Antragsforschung stammten knapp 50 % aller 

bewilligten Förderanträge von Gremienmitgliedern. Diese scharf zu kritisierende Pra-

xis ist aus Sicht des Wissenschaftsrates eine Folge der strukturellen Verflechtung der 

Gremien und wird durch weitere Aspekte zusätzlich begünstigt: Eine bis zu zwölfjäh-

rige Mitgliedschaft in den BISp-Gremien trägt zu Verkrustungen bei. Sportwissen-

schaftler aus dem Ausland, die grundsätzlich nicht zu den Adressaten der BISp-

Forschungsförderung gehören, sind in den BISp-Gremien nicht vertreten. Überdies 

werden Forschungsprojekte von Mitarbeitern des BISp teilweise ohne Ausschreibung 

vergeben. Die Gutachten über die Projektanträge werden den Antragstellern bislang 

nicht zugänglich gemacht. 

Erschwerend hinzu kommt die mangelnde Effizienz des Verfahrens der Forschungs-

förderung durch das BISp. Es besteht ein eklatantes Missverhältnis zwischen For-

schungsfördermitteln und Verwaltungsaufwendungen. 

Das gesamte Verfahren der Forschungsförderung weist somit gravierende Mängel im 

Hinblick auf die Geltung wissenschaftlicher Kriterien, Unabhängigkeit, Transparenz 

und Effizienz auf. Umso problematischer ist es, dass über 80 % aller vom BISp ge-

förderten Projekte keiner hinreichenden Qualitätskontrolle unterzogen werden. Es ist 

unverständlich, dass das BISp die Projektnehmer nicht dazu verpflichtet, die aus 

dem Projekt hervorgegangenen Publikationen zu benennen. 

Eine Evaluation der Transferleistungen des BISp hat bislang ebenfalls nicht stattge-

funden. Es ist daher offen, ob das BISp angemessene Instrumente wählt, um den 

Transfer von Forschungsergebnissen in die Sportpraxis zu unterstützen. 

Positive Ergebnisse erzielt das BISp bei der Entwicklung und Pflege seiner Daten-

banken. Die bundesweit einzigartigen Literatur-, Forschungs- und Multimedia-

Datenbanken sind qualitativ hochwertig und werden von den überwiegend wissen-

schaftlichen Nutzern stark nachgefragt. Allerdings ist die Berücksichtigung ausländi-

scher Forschungsliteratur in der Forschungsdatenbank SPOLIT noch ausbaufähig. 
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Die vom BISp angebotene Beratung im Bereich des Sportstättenbaus wird von Län-

dern und Kommunen stark nachgefragt. Die Mitarbeit des BISp in mehreren Aus-

schüssen zur Normung von Sportgeräten und -stätten sowie zur Weiterentwicklung 

des Reglements verschiedener Sportarten macht ebenso wie die Beratung der Politik 

in sportrelevanten Fragen einen geringen Anteil der Institutstätigkeit aus. 

D. Organisation und Ausstattung 

Die Mängel im Verfahren der Forschungsförderung sind zu einem wesentlichen Teil 

auf Mängel in der Struktur der BISp-Gremien zurückzuführen. Eine unabhängige, an 

wissenschaftlichen Qualitätskriterien orientierte Forschungsförderung wird durch die 

personellen Überschneidungen zwischen den verschiedenen Gremienebenen - Wis-

senschaftlicher Beirat, Gutachterausschuss und Gutachtergruppen - sowie eine man-

gelhafte Abgrenzung der Aufgaben dieser Gremien stark behindert. 

Die interne fachliche Gliederung des Instituts entspricht im Wesentlichen der Aufga-

benstellung. Allerdings hat der Arbeitsbereich Zuwendung und Transfer mit der Über-

tragung der haushaltsrechtlichen Verantwortung für die Dopingkontrolllabore vom 

BISp auf die Nationale Anti-Doping Agentur zum 1. Januar 2006 seine Aufgaben ver-

loren. 

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind fachlich gut qualifiziert. Die Personalvertei-

lung zwischen den Abteilungen ist jedoch nicht überzeugend. Während die für die 

Forschungsförderung zuständigen Arbeitsbereiche personell überbesetzt sind, man-

gelt es im Bereich Dokumentation und Information an einer ausreichenden Zahl qua-

lifizierter Mitarbeiter, um eine internationale Erweiterung der Literaturdatenbank reali-

sieren zu können.  

Die räumliche und technische Ausstattung des Instituts ist der Aufgabenstellung an-

gemessen. 

E. Stellungnahme und Empfehlung 

Zweckgerichtete sportwissenschaftliche Forschung von hoher wissenschaftlicher 

Qualität ist eine wichtige Basis, um die internationale Konkurrenzfähigkeit des deut-

schen Spitzensports zu erhalten und auszubauen. Ebenso bedarf die Politik qualitativ 

hochwertiger wissenschaftlicher Entscheidungshilfen für die Wahrnehmung ihrer 
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Aufgaben im Bereich des Sports. Die zweckgerichtete Förderung sportwissenschaft-

licher Forschung auf hohem internationalem Niveau ist daher eine wichtige Aufgabe, 

die auch in Zukunft sichergestellt werden sollte. Für den Bereich des Spitzensports 

wird diese Aufgabe bundesweit derzeit ausschließlich vom BISp wahrgenommen. 

Die Aufgabenwahrnehmung durch das BISp weist jedoch schwerwiegende Mängel 

auf, die bezweifeln lassen, dass die Ziele der Forschungsförderung erreicht werden 

können.  

Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher nachdrücklich, das Verfahren der zweckgerich-

teten Forschungsförderung im Bereich des Spitzensports grundlegend zu reformie-

ren. Dabei sind im Einzelnen folgende Empfehlungen zu berücksichtigen: 

• Dringend erforderlich ist ein mittel- bis langfristiges Forschungsprogramm, das 

den aktuellen internationalen Entwicklungen im Spitzensport ebenso Rechnung 

trägt wie dem Stand von Wissenschaft und Technik. Auf der Grundlage dieses 

Forschungsprogramms müssen Schwerpunkte der zweckgerichteten For-

schungsförderung identifiziert werden, die einen verbindlichen Rahmen sowohl 

für die Antrags- als auch für die Auftragsforschung bilden.  

• Das Übergewicht der Förderung von kurzfristigen kleinen Forschungsprojekten 

sollte zugunsten einer vermehrten Förderung von längerfristigen und interdis-

ziplinären Forschungsprojekten korrigiert werden. Dabei sollten stärker als bis-

lang auch die Beiträge anderer wissenschaftlicher Disziplinen zur Weiterentwick-

lung des Spitzensports sowie zur Beratung der Sportpolitik berücksichtigt wer-

den. 

• Wissenschaftliche Qualitätskriterien müssen eine zwingende Voraussetzung für 

die Bewilligung von Förderanträgen sowie für die Vergabe von Forschungsauf-

trägen sein. Erst bei der Auswahl zwischen Anträgen, die diesen Anforderungen 

nachweislich genügen, dürfen andere, außerwissenschaftliche Kriterien zum 

Tragen kommen. 

• Das Verfahren zur Begutachtung der Förderanträge ist personell strikt von der 

Entscheidung über die Bewilligung der Anträge zu trennen. Die freihändige Ver-

gabe von Forschungsaufträgen ohne öffentliche Ausschreibung ist einzustellen. 

• Die Einbeziehung ausländischer Wissenschaftler zur Begutachtung von Projek-

ten, die nicht unmittelbar auf einen Wettbewerbsvorteil für den deutschen Spit-

zensport zielen, wird empfohlen. 
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• Um das Vergabeverfahren transparent zu gestalten, sollten den Antragstellern 

die schriftlichen Stellungnahmen der Gutachter zur Verfügung gestellt werden. 

Zum Schutz der Unabhängigkeit der Gutachter sollten die Stellungnahmen zuvor 

anonymisiert werden.  

• Die Administration der Forschungsförderung muss dringend effizienter gestaltet 

werden. Das bestehende eklatante Missverhältnis zwischen Verwaltungskosten 

und Forschungsfördermitteln ist nicht akzeptabel. 

• Eine wirksame Qualitätskontrolle für die Forschungsförderung muss etabliert 

werden. Ein erster Schritt hierzu ist die Verpflichtung aller Fördernehmer, die aus 

dem geförderten Projekt hervorgegangenen Publikationen gegenüber dem För-

dergeber zu benennen. 

• Der Forschungstransfer in die Praxis des deutschen Spitzensports muss drin-

gend evaluiert werden. Andernfalls kann nicht systematisch festgestellt werden, 

ob die geförderten Forschungsprojekte und die für den Transfer gewählten In-

strumente ihr Ziel erreichen, den deutschen Spitzensport wirksam zu unterstüt-

zen. 

Der Wissenschaftsrat sieht weder in der Neufassung des Errichtungserlasses vom 

17. November 2005 noch in der Umstrukturierung der Aufbauorganisation überzeu-

gende Schritte, um die bestehenden, bereits in früheren Prüfungen und externen E-

valuationen monierten Mängel zu beseitigen und die verkrusteten Strukturen aufzu-

brechen. Um dringend erforderliche Verbesserungen in der Organisation und Admi-

nistration der extramuralen Ressortforschung im Bereich des Spitzensports zu erzie-

len, ist eine grundlegende Neustrukturierung der Aufgabenwahrnehmung zwingend 

geboten. 

Bei den Aufgaben, die das Personal des BISp im Rahmen der zweckgerichteten For-

schungsförderung wahrnimmt, handelt es sich um rein administrative Aufgaben ohne 

Forschungsanteil. Auch die weiteren, vom BISp wahrgenommenen Aufgaben werden 

ohne eigene Forschungsleistungen des Instituts erbracht. Diese Aufgaben müssen 

nicht zwingend in einer Ressortforschungseinrichtung wahrgenommen werden. 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt dem BMI daher zu prüfen, ob die Administration der 

zweckgerichteten Forschungsförderung im Bereich des Spitzensports in das BMI o-

der einer anderen bestehenden Einrichtung übertragen werden kann, die über Erfah-
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rung im Bereich der unabhängigen und effizienten Forschungsförderung verfügt. Da-

bei ist darauf zu achten, dass die oben genannten Empfehlungen umgesetzt werden. 

Ebenfalls sollte geprüft werden, ob die Pflege und Entwicklung der qualitativ hoch-

wertigen Datenbanken mit entsprechender Personal- und Mittelausstattung ebenfalls 

einer anderen bestehenden Einrichtung, zum Beispiel der Deutschen Sporthoch-

schule, übertragen werden können.  

Mit der Mitwirkung an der sportrelevanten Normungstätigkeit können Sportwissen-

schaftler aus Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen beauftragt werden. 

Der Wissenschaftsrat bittet das BMI, zeitnah, spätestens in drei Jahren, über die 

Umsetzung der Empfehlungen zu berichten. 
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Vorbemerkung 

Der vorliegende Bewertungsbericht zum Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), 

Bonn ist in zwei Teile gegliedert. Der darstellende Teil ist mit dem BISp abschließend 

auf die richtige Wiedergabe der Fakten abgestimmt worden. Der Bewertungsteil gibt die 

Einschätzung der wissenschaftlichen Leistungen, Strukturen und Organisationsmerk-

male wieder. 

www.je
ns

wein
rei

ch
.de



www.je
ns

wein
rei

ch
.de



 - 17 - 
 
 
 

A. Darstellung 

A.I. Entwicklung, Ziele und Aufgaben  

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp) wurde im Oktober 1970 im Ge-

schäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren (BMI) mit dem Ziel gegründet, 

die angewandte sportwissenschaftliche Forschung zu fördern und einen reibungslo-

sen Wissenstransfer in die Sportpraxis zu ermöglichen. Durch die wissenschaftliche 

Fundierung insbesondere des Spitzensports sollte und soll die internationale Konkur-

renzfähigkeit deutscher Athletinnen und Athleten gesichert werden. Zu diesem 

Zweck initiiert und unterstützt das BISp anwendungsorientierte Forschungsvorhaben 

in allen Zweigen der Wissenschaft, die für den Sport von Bedeutung sind.  

Während das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland die Verantwortung für 

die Förderung des Breitensports grundsätzlich den Ländern und Kommunen über-

trägt, liegt die Kompetenz für die Förderung des Spitzensports beim Bund. Zudem 

übernimmt der Bund die Verantwortung für solche breitensportlichen Aktivitäten und 

Einrichtungen, die von einem Land allein nicht finanziert werden können, an denen 

jedoch bundesweites Interesse besteht. Ein Interesse an einer staatlichen Förderung 

des Sports ergibt sich aus verschieden Gründen. So ist Sport ein wichtiges Medium 

internationaler Begegnungen und Beziehungen, Bestandteil einer aktiven Gesund-

heitsfürsorge und Jugendpolitik sowie in den letzten Jahrzehnten zunehmend auch 

ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Von der Förderung des Spitzensportes werden 

positive Impulse für den Breitensport und letztlich für die Gesellschaft insgesamt er-

wartet.  

International erfolgreicher Spitzensport ist ohne wissenschaftliche Fundierung nicht 

mehr möglich. Das BISp soll daher als Mittler zwischen Wissenschaft und Sportpra-

xis fungieren, Forschungsdefizite aufzeigen, sportpraktisch relevante Forschungspro-

jekte anstoßen und fördern sowie den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in 

den Sport gewährleisten. Zu einer weiteren Aufgabe des BISp erklärt der Errich-

tungserlass vom 10. Oktober 1970 die für die Bundesrepublik Deutschland zentrale 

Information und Dokumentation für den Bereich des Sports. Ergänzt um den Kom-

plex Dopingkontrolle und Dopingbekämpfung, die Beratung öffentlicher Träger auf 

dem Gebiet des Sportstättenbaus und –unterhalts sowie die Mitwirkung an der Nor-

mung von Sportstätten und –geräten bildet die Förderung sportwissenschaftlicher 
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